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Öffentliche Bekanntmachungen der Beschlüsse vom 
10.02.2011

Der Hauptausschuss der Gemeinde Oberkrämer hat in seiner Sitzung 
am 10.02.2011 über folgende Beschlüsse abgestimmt:

Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung:
B-340.1/2011 Erwerb einer Teilfläche des Flurstückes 258 der Flur 1 

in der Gemarkung Schwante
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:8 Nein-Stimmen:0 Stimmenthaltungen:0

Folgender Antrag wurde zur Beschlussfassung in die Gemein-
devertretung verwiesen:
B-341/2011 Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes  39/2 der Flur 6 in der 

Gemarkung Vehlefanz 

Folgende Anträge wurden abgelehnt:
B-343/2011 Erwerb der Flurstücke 59/1 und 124 der Flur 5 in der 

Gemarkung Eichstädt
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:0 Nein-Stimmen:8 Stimmenthaltungen:0

B-344.C/2011 Verkauf bzw. Verpachtung der Flurstücke 51, 52 und 
104/1 der Flur 5 in der Gemarkung Eichstädt
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:0 Nein-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen:0

B-346.A/2011 Verkauf des Flurstückes 41 der Flur 9 in der 
Gemarkung Marwitz
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:0 Nein-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen:0

B-346.A/2011 Verkauf des Flurstückes 41 der Flur 9 in der 
Gemarkung Marwitz
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:0 Nein-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen:0

B-347/2011 Verkauf der Flurstücke 6 und 18 der Flur 9 in der 
Gemarkung Marwitz
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:0 Nein-Stimmen: 8 Stimmenthaltungen:0

Oberkrämer, 11.02.2011

gez. P. Leys
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachungen der Beschlüsse vom 
24.02.2011

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer hat in ihrer 
Sitzung am 24.02.2011 über folgende Beschlüsse abgestimmt:

Beschlüsse aus dem öffentlichen Teil der Sitzung:
B-345/2011 Beschluss zum Bebauungsplan „östlich Marwitzer 

Straße/Friedhofstraße“, OT Bötzow – 2. Änderung des 
Bebauungsplanes gem. § 2 (1) i. V. m. § 1 (8) BauGB
Antragsteller: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen:0

B-348.A/2011 Beschluss zum Verkauf von gemeindeeigenen 
Grundstücken 
Antragsteller: Fraktionen BfO, CDU, Die Linken, SPD
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen:0

B-351.A/2011 Beschluss zur Schaffung von Barrierefreiheit für 
öffentlich zugängliche Gebäude
Antragsteller: Fraktionen BfO, CDU, Die Linken, SPD 
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen:0

B-354/2011 Beschluss zur Ermittlung des Flugzeuglärms über 
Oberkrämer beim Landeanflug zum BBI-Airport 
Antragsteller: CDU-Fraktion vom 09. Februar 2011
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:18 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen:1

B-349/2011 Beschluss zur überplanmäßigen Finanzauszahlung zur 
vorfristigen Tilgung des Kredites bei der DKB
Antragsteller: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen:0

B-350/2011 Beschluss über die Jahresrechnung 2009 und gleich-
zeitige Entlastung des hauptamtlichen Bürgermeisters 
von der Jahresrechnung 2009
Antragsteller: Verwaltung
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:19 Nein-Stimmen: 0 Stimmenthaltungen:0

Folgende Anträge wurden vertagt:
B-355/2011 Beschluss zum Bebauungsplan „Gewerbepark 

Vehlefanz“, OT Vehlefanz – 3. Planänderung Nr. 42/2011 
gem. § 2 (1) BauGB i. V. m. § 1 (8) BauGB
Antragsteller: Verwaltung

B-356/2011 Beschluss zur Satzung über eine Veränderungssperre 
gem. § 16 (1) BauGB
Antragsteller: Verwaltung

Folgender Antrag wurde zurückgezogen:

B-348/2011 Beschluss zum Verkauf von gemeindeeigenen 
Grundstücken entsprechend Grundsatzbeschluss 
Antragsteller: FDP-Fraktion vom 11. Januar 2011

Folgende Anträge wurden abgelehnt:
B-351.1/2011 Beschluss zur Schaffung von Barrierefreiheit für öffentlich 

zugängliche Gebäude die in Gemeindeeigentum sind
Antragsteller: FDP-Fraktion vom 31. Januar 2011
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:2 Nein-Stimmen: 17 Stimmenthaltungen:0

Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung:
Drucksache-Nr.:

Folgende Anträge wurden abgelehnt:
B-341/2011 Beschluss zum Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 

39/2 der Flur 6 in der Gemarkung Vehlefanz
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:2 Nein-Stimmen:16 Stimmenthaltungen:1

B-342.1/2011 Beschluss zum Verkauf einer Teilfläche des Flurstückes 
314 der Flur 6 in der Gemarkung Vehlefanz
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:0 Nein-Stimmen:19 Stimmenthaltungen:0

Oberkrämer, 25.02.2011

gez. P. Leys
Bürgermeister

Amtliche Mitteilungen
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Bodenrichtwerte

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Oberhavel hat zum Stichtag 01.01.2011 Bodenrichtwerte für 
Bauland und landwirtschaftliche Nutzflächen ermittelt. Diese 
können ab sofort telefonisch oder persönlich im Bauamt der 
Gemeinde Oberkrämer erfragt bzw. eingesehen werden.

Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrgangs 
1993 zur Meldung zur Erfassung

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, 
die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren 
ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, 
vom vollendeten  18. Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflicht-
voraussetzungen). Die Erfassung kann bereits ein Jahr vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 
Abs. 6 WPflG).

Alle Personen des Geburtsjahrgangs 1993 die wehrpflichtig sind 
und denen bislang kein Schreiben der Erfassungsbehörde über 
die bevorstehende Erfassung zugegangen ist, werden nach 
§ 15 Abs. 1 WPflG aufgefordert, sich umgehend persönlich 
oder schriftlich bei der nachstehenden Erfassungsbehörde zur 
Erfassung zu melden:

Gemeinde Oberkrämer - Meldebehörde -
Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer OT Eichstädt

Sprechzeiten:
Montag  09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag  09:00 - 12:00 Uhr
   13:00 - 16:00 Uhr

 
Diese Aufforderung wendet sich insbesondere an Personen 
ohne festen Wohnsitz, die die Wehrpflichtvoraussetzungen 
erfüllen.

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder 
Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch sonstige der 
Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzubringen.
Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsplatz-
schutzgesetz zur Weiterzahlung des Arbeitsentgelts verpflichtet 
ist, wird der durch die Erfassung entstehende Verdienstausfall 
durch die Erfassungsbehörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch 
für die entstehenden notwendigen Auslagen, insbesondere 
Fahrkosten am Ort der Erfassung.

Ich weise darauf hin, dass nach § 45 WPflG ordnungswidrig 
handelt, der vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift 
des § 15 Abs. 1 WPflG über die Erteilung von Auskünften oder 
die persönliche Meldung zur Erfassung verstößt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

Oberkrämer, 04.03.2011

Gemeinde Oberkrämer 
Der Bürgermeister
Einwohnermeldebehörde
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer

Bebauungsplan „östlich Marwitzer Straße 
Friedhofstraße“, OT Bötzow - 2. Änderung des 

Bebauungsplanes

2. Änderung des Bebauungsplanes gem. § 2 (1) i.V.m. § 1 (8) BauGB
Öffentliche Bekanntmachung des Beschlusses Nr. B 345/2011 
vom 24.02.2011 gem. § 2 (1) BauGB 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer beschließt 
zum Bebauungsplan „östlicher Marwitzer Straße/Friedhofstraße“ 
im OT Bötzow die Aufstellung der 2. Änderung gem. § 2 (1) 
i.V.m. § 1 (8) BauGB.

Die Änderungen umfassen:
• Konkretisierung des Bezugspunktes für die im Bebauungsplan 

festgesetzten Höhenangaben
• Ergänzung einer Festsetzung zur ausnahmsweise zulässigen 

Herstellung von Grundstückszu- und -ausfahrten auf die im 
Bebauungsplan festgesetzten Straßenverkehrsflächen mit der 
Zweckbestimmung Fußgängerbereich und öffentliche   Parkplätze.

Das Aufstellungsverfahren zur Änderung des Bebauungsplanes 
erfolgt nach § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren. Die 
Grundzüge der Bauleitplanung werden nicht berührt.
Im vereinfachten Verfahren wird gem. § 13 (3) BauGB von 
der Umweltprüfung nach § 2 (4), von dem Umweltbericht 
nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 (5) Satz 3 und § 10 (4) 
abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. 

Der Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Oberkrämer, 25.02.2011

gez. P. Leys
Bürgermeister

Anlage: Geltungsbereich des Bebauungsplan „östlich Marwitzer 
Straße/Friedhofstraße“,
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Bekanntmachung gem. § 33 Absatz 6 
Brandenburgisches Meldegesetz (Bbg MeldeG)

Die Meldebehörde ist gem. § 33 Absatz 1 bis 5 Bbg MeldeG 
berechtigt für bestimmte Zwecke Auskünfte aus dem 
Melderegister zu erteilen. 

Diese Zwecke sind:
• Auskünfte zum Zwecke der Wahlwerbung an Parteien, politi-

schen Vereinigungen, Wählergruppen, Listenvereinigungen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 
mit Wahlen zum Europäischen Parlament, zum Deutschen 
Bundestag, zum Landtag Brandenburg sowie Kommunal-
wahlen, Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerent-
scheiden.

• Auskünfte zu Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern zum 
Zwecke der Veröffentlichung durch Presse, Rundfunk und 
anderer Medien. Altersjubilare sind Einwohner die den 60. 
oder einen späteren Geburtstag begehen. Ehejubilare sind 
Einwohner, die das 50. oder ein späteres Ehejubiläum begehen

• Auskünfte an Adressbuchverlage

Jeder Betroffene, d. h. jeder Einwohner der im Zuständigkeits-
bereich der Gemeinde Oberkrämer gemeldet ist, hat das Recht 
gem. § 33 Absatz 6 Bbg MeldeG der Weitergabe seiner Daten 
zu widersprechen.

Jeder Einwohner, der von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen möchte, kann dies schriftlich oder mündlich bei der 
Meldebehörde der Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2, 
16727 Oberkrämer OT Eichstädt zu den Sprechzeiten erklären.

Hinweis: Diese Widersprüche gelten unbefristet bzw. bis diese 
widerrufen werden. 

Oberkrämer, 04.03.2011

gez. P. Leys
Bürgermeister

Bauabgangsstatistik 2010 Land Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und 
die Fortschreibung des Wohnungsbestandes (Hochbausta-
tistikgesetz -HBauStatG) regelt, dass für den Abbruch von 
Wohngebäuden auch die Eigentümer zur Auskunft verpflichtet 
sind. 
Mit Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der jährlichen 
Fortschreibung des Wohnungs- und Wohngebäudebestandes 
für Ihre Gemeinde.

Melden Sie bitte deshalb als Eigentümer

• den Abbruch von Wohngebäuden bis 1000 m3 umbauten 
Raum,

• den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum (Wohnräume, 
Wohnungen)

• die Nutzungsänderung von Wohnraum 

an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Die Erhebungsunterlagen liegen für Sie kostenfrei bei Ihrem Amt, 
Ihrer amtsfreien Gemeinde bzw. kreisfreien Stadt bereit. 

Außerdem ist der Erhebungsbogen online abrufbar unter: www.
statistik-bw.de/baut/html/

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden 
mit mehr als 1000 m³ umbauten Raum bei der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde anzuzeigen ist. In diesen Fällen 
reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungsbogen zur 
Bauabgangsstatistik nur bei der Bauaufsichtsbehörde ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

Stellenausschreibung 
Die Gemeinde Oberkrämer sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Durchführung von 
Schlichtungsverfahren über streitige Rechtsangelegenheiten für den Schiedsamtsbezirk I 

eine Schiedsfrau / -mann.

Die Schiedsperson ist ehrenamtlich tätig und soll im Gemeindegebiet ihren Hauptwohnsitz haben. 
Sie müssen das 25. Lebensjahr vollendet haben und das Wahlrecht besitzen. Die Schiedspersonen 
sollen ferner in der Gemeinde bekannt sein, Autorität besitzen und den Streitparteien vorurteilsfrei, 
sachlich und besonnen begegnen.

Die Schiedspersonen werden von der Gemeindevertretung auf fünf Jahre gewählt und von der Leitung des Amtsgerichtes 
verpflichtet, ihre Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen.  

Ihre schriftliche Bewerbungen für dieses Ehrenamt richten Sie bitte bis zum 31. März 2011 an die

Gemeinde Oberkrämer
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer

Telefonische Auskünfte über die Tätigkeit der Schiedsperson erhalten Sie unter den Rufnummern Tel.: 03304 / 3932-14 oder 
Tel.: 03304 / 3932-29.  

gez. P. Leys
Bürgermeister
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Eine gute Wahl!

Sie interessieren sich für die Stelle

als Mitarbeiter/in im Sekretariat des Bürgermeisters

Einsatzort: Gemeinde Oberkrämer
Arbeitszeit: Teilzeit/ 34 Stunden pro Woche
Arbeitsbeginn: 01. Mai 2011 

Der Bewerber/in soll über eine abgeschlossene Berufsausbildung als

Bürokauffrau/Bürokaufmann oder
Kauffrau/Kaufmann – Bürokommunikation oder
Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellten 

verfügen.

Aufgaben:
• Sitzungsdienst der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse einschließlich Protokollführung und -anfertigung
• Kontaktaufbau und –pflege zu relevanten Medien
• Mitwirkung bei der Recherche und dem Verfassen von Informationen über aktuelle Vorgänge und Planungen aus den 

Fachämtern der Verwaltung sowie deren mündliche, schriftliche und bildliche Weitergabe an die Medien
• Kenntnisse zum Kommunal-, Presse-, Vertrags- und Urheberrecht
• Fähigkeit zu konzeptionellem und analytischem Denken
• hohes Maß an Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen sowie Flexibilität
• sehr gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen, perfekt im Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und 

Schrift
• sicherer Umgang mit Word und Excel

Ihr Profil:
• erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
• vorzugsweise erste berufliche Erfahrungen in einer vergleichbaren Position
• eigenständiger und strukturierter Arbeitsstil
• Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit

Entgelt:
Die Vergütung erfolgt nach TVöD.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 25.03.2011 an die

Gemeinde Oberkrämer
Hauptamt/Personalamt 
Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer

Die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen erfolgt nur bei Abgabe eines ausreichend frankierten Rückumschlages.

gez. P. Leys
Bürgermeister

Ende der amtlichen Mitteilungen
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Zuständigkeitsänderungen in der Gemeindeverwaltung
Seit dem 01.03.2011 sind die Zuständigkeiten im Bau- und Ordnungsamt geändert. 

Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht aller Fachbereiche.
Rufnummer: 03304 / 39 32 - 

Funktion Name Raumnr. Durchwahl E-Mail
Bürgermeister Hr. Leys Raum 24 38
Justitiar Hr. Matschke Raum 22 32 peter.matschke@oberkrämer.de
Sekretariat Fr. Borchmann Raum 23 11 marita.borchmann@oberkraemer.de
Sekretariat Fr. Heldt Raum 23 38 brigitte.heldt@oberkraemer.de
Fax 39

Bauamt
Leiterin Fr. Schönberg Raum 7 23 heike.schoenberg@oberkraemer.de
Tiefbau Fr. Ruczynski Raum 6 22 carolin.ruczynski@oberkraemer.de
Leiterin Bauhof Fr. Schlüter Raum 8 25 kerstin.schlueter@oberkraemer.de
Liegenschaften Fr. Heusler Raum 9 24 / 33 sabrina.heusler@oberkraemer.de
Bauleitplanung Fr. Draeger Raum 9 35 silvia.draeger@oberkraemer.de
Kommunale Objekte Fr. Randow Raum 10 26 andrea.rondow@oberkraemer.de
Wohnungsverwaltung Hr. Borchert Raum 10 40 dirk.borchert@oberkraemer.de

Hauptamt

Leiter Hr. Rücker Raum 21 a 21 ronny.ruecker@oberkraemer.de
Personalamt Fr. Deutsch Raum 21 15 personal.deutsch@oberkraemer.de
SB Hauptamt Fr. Schimpf Raum 19 42 nancy.schimpf@oberkraemer.de
SB Hauptamt Fr. Großmann Raum 19 52 sabine.grossmann@oberkraemer.de
Allg. Verwaltung Fr. Olschewski Raum 18 20 elke.olschewski@oberkraemer.de
EDV-Betreuer Hr. Nagraßus Raum 16 53 axel.nagrassus@oberkraemer.de
SB Kita Fr. Dornbrack Raum 20 31 britta.dornbrack@oberkraemer.de
SB Schule Fr. Thiele Raum 20 30 angelina.thiele@oberkraemer.de

Finanzverwaltung
Leiterin Fr. Schmidtsdorf Raum 13 17 heike.schmidtsdorf@oberkraemer.de
SB Geschäftsbuchh. Fr. Gerlach Raum 13 46 doris.gerlach@oberkraemer.de
SB Geschäftsbuchh. Fr. Schenk Raum 15 41 katja.schenk@oberkraemer.de
SB Geschäftsbuchh. Fr. Helmchen Raum 16a 45 stefanie.helmchen@oberkraemer.de
SB Geschäftsbuchh. Fr. Ahfeldt Raum 15 19 manuela.ahfeldt@oberkraemer.de
SB Finanzbuchh. Fr. Seifert Raum 12 18 michaela.seifert@oberkraemer.de
SB Finanzbuchh. Fr. Kirsch Raum 12 47 silvia.kirsch@oberkraemer.de
SB Finanzbuchh. Fr. Schulz Raum 12 48 melanie.schulz@oberkraemer.de
SB Steuern Fr. Guhl Raum 14 16 dajana.guhl@oberkraemer.de
Vollstreckung Hr. Sattelmair Raum 17 34 info@oberkraemer.de

Ordnungs- und Sozialamt
Leiterin Fr. Röding Raum 5 14 ordnungsamt@oberkraemer.de

Einwohner-meldebehörde
Fr. Hübner Raum 1a 12 meldebehoerde@oberkraemer.de
Fr. Jüstel Raum 1 36 meldebehoerde@oberkraemer.de

Ordnungsamt Hr. Eger Raum 4 29 dirk.eger@oberkraemer.de
Außendienst/ FFw Hr. Kleidermann Raum 2 37 holger.kleidermann@oberkraemer.de
Außendienst Fr. Schreiber Raum 2 27 kerstin.schreiber@oberkraemer.de

Gewerbeamt/ Friedhofswesen
Fr. Jelinek 

Raum 11
28 karin.jelinek@oberkraemer.de

Fr. Kunze 43 Kerstin.kunze@oberkraemder.de
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Das ist doch mal eine gute Nachricht und deshalb darf 
sie auch nicht untergehen. Leider haben „Stuttgart 
21“, Sarrazin-Debatte und Steinbach-Streit sie 
meist auf die hinteren Zeitungsseiten verbannt, das 
ist schade. Die neue Shell-Jugendstudie, für die 
Wissenschaftler alle vier Jahre 2500 Jugendliche 
zwischen 12 und 25 Jahren befragen, wäre für alle 
Zeitungen eine Schlagzeile wert gewesen, weil das 
Ergebnis so überrascht: 
„Unsere Jugend ist zunehmend familienorientiert, 
politik- interessiert, sozial engagiert und optimistisch 
motiviert.“

Detaillierte Informationen erhalten Sie von der
Quelle: http://www.bild.de/BILD/news/standards/
bams-hahne/2010/09/19/gedanken-am-sonntag.html

Zitat und Hinweis auf Shell-Jugend-
studie 2010

Die Jugend von heute ist ein Vorbild für 
die Generation von gestern 

Rückblick auf die Jugendarbeit 2010
Kleiner Ausschnitt aus unserem Winterferienprogramm!

Besuch 3D-Kino am Potsdamer Platz

Kreativworkshop mit Kochen in Vehlefanz

 Neue „Juleica-Ausbildung“ 
vom 26. – 30. April 2011 in Zootzen

Interessierte Jugendliche können sich hierfür in den 
Oberkrämer Jugendclubs anmelden.

Bildungsreise Krakau mit Besuch des KZ Auschwitz 
vom 20. – 23. Juni 2011

Anmeldung bitte an Mandy Spanka (0172-3915511)

Als Ankündigung und zum 
Vormerken für Interessierte:

Vom 08. – 13.August 2011 Feriencamp in Neuendorf 
an der Plötze, ab 12 Jahre.
Hier seht Ihr ein Foto aus dem letzten Jahr.

Telefon: (0 33 04) 5621 35
(03304) 5031 22

Fax: (0 33 04) 50 40 10
Funk: (0172) 718 21 64

Internet: www.stange-frank.ad-autodienst.de
E-Mail: stange-frank@t-online.de

OranienburgerWeg 4   16727 Oberkrämer, OT Vehlefanz

Reparaturen aller Art
an PKW + LKW

Unfallschäden
Motorinstandsetzung

TÜV und AU
Reifendienst

Unser Team ist für Sie da!Bürozeiten: Mo.–Fr. 7.00–15.00 Uhr und nach Vereinbarung

Regina Korfmacher
Christiane Schulz

Viktoriastr. 49
16727 Velten

Tel.: 0 33 04/50 46 86
Fax: 0 33 04/50 46 88

Pflegeteam-Velten@freenet.de
www.Pflegeteam-Velten.de

Unser Team hilft Ihnen gerne bei:
Ü der Körperpflege
Ü der medizinischen Versorgung
Ü der Hauswirtschaft
Ü Verhinderung der Familie u.v.m
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Unter dem Motto "Väter und Söhne haben es heute nicht leicht!" 
wird in der Zeit vom 01.06.2011 bis 05.06.2011 eine Kanu-Tour 
für Väter mit ihren Söhnen ab 13 Jahren angeboten.

Es gibt noch freie Plätze für dieses Abenteuer.....

Beginn:  01. Juni 2011, 16.00 Uhr 
 Thomsdorf/ Uckermark am Zeltplatz Dreetzsee
Ende: 05. Juni 2011, ca. 14.00 Uhr 
 Bredereiche/ Havel- Regowschleuse
Kosten: 195,00 Euro/ Vater-Sohn-Paar

für Material, Übernachtung und Verpflegung (eigene 
Anreise) jeder weitere Sohn 45,00 Euro

Mindesteilnehmerzahl: fünf Vater-Sohn-Paare / max. acht Paare

Anmeldung unter:
E-Mail: sohnundvater@googlemail.com
oder über Klaus Netzeband 
E-Mail: klaus.netzeband@oberkraemer.de
mobil: 0172/3913515

"Väter und Söhne haben es heute nicht leicht!"
Kanu-Tour für Väter mit ihren Söhnen

Jugendclub Bärenklau

Träger: Kinder- und Jugendförderverein 
Bärenklau e.V.
Herr Jörg Chmilewski
Schwarzbärweg 4
16727 Oberkrämer
Telefon: 0 33 04 - 25 20 25
• Jugendraum: 

"Alte Remonteschule" 
Alte Dorfstraße 15 
16727 Oberkrämer

• Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 14:00 - 21:00 Uhr 
Freitag 14:00 - 22:00 Uhr

• Verantwortlicher: 
Frau Spanka 
Telefon: 0 33 04 - 2 06 59 73 
Mobil: 01 72 - 3 91 55 11

Jugendclub Bötzow

Träger: Kinder- und Jugendförderverein 
Bötzow e.V.
Frau Petra Cavusoglu
Akazienweg 1  
16761 Hennigsdorf
• Jugendraum: Gemeindehaus im 

Ortsteil Bötzow 
Veltener Straße 23 
16727 Oberkrämer

• Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 14:00 - 21:00 Uhr 
Freitag 14:00 - 22:00 Uhr

• Verantwortlicher:
Frau Spanka  
Telefon: 0 33 04 - 2 06 59 73 
Mobil: 01 72 - 3 91 55 11

Jugendclub Eichstädt

Träger: Gemeinde Oberkrämer
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer  
• Jugendraum: 

Am Eichenring 29 
16727 Oberkrämer

• Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 14:00 - 20:00 Uhr

• Verantwortlicher:
Herr Netzeband  
Telefon: 0 33 04 - 20 65 97 3 
Mobil: 01 72 - 3 91 35 15

Jugendclub Schwante

Träger: Kinder- und Jugendförderverein 
Schwante e.V.
Frau Ute Spiegel
Eichenweg 4
16727 Oberkrämer
Telefon: 03 30 55 - 7 59 01
• Jugendraum: 

Dorfstraße 32 (im Gemeindehaus) 
16727 Oberkrämer  

• Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag 14:00 - 21:00 Uhr 
Freitag 14:00 - 22:00 Uhr

• Verantwortlicher: 
Herr Netzeband  
Telefon: 0 33 04 - 2 06 59 73 
Mobil: 01 72 - 3 91 35 15

Jugendclub Vehlefanz

Träger: Gemeinde Oberkrämer
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer  
• Jugendraum: 

"Haus der Generationen" 
Lindenallee 11 
16727 Oberkrämer

• Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 14:00 - 21:00 Uhr 
Freitag 14:00 - 22:00 Uhr

• Verantwortlicher: 
Herr Netzeband  
Telefon: 0 33 04 - 2 06 59 73 
Mobil: 01 72 - 3 91 35 15

Jugendclub Marwitz

Träger: Gemeinde Oberkrämer
Perwenitzer Weg 2
16727 Oberkrämer
• Jugendraum:

Gemeindehaus im Ortsteil Marwitz 
Breite Straße 58 
16727 Oberkrämer

• Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 14:00 - 21:00 Uhr 
Freitag 14:00 - 22:00 Uhr 

• Verantwortlicher:
Frau Spanka  
Telefon: 0 33 04 - 2 06 59 73 
Mobil: 01 72 - 3 91 55 11

Informationen zu unseren Jugendclubs

Stralsunder Straße 3 Tel. 03301-59 70-0 www.anwaltskanzlei-steffen.de

16515 Oranienburg Fax 03301-70 21 01 info@anwaltskanzlei-steffen.de

Bürozeiten: Mo., Di., Do., 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-18.00 Uhr
Mi. 8.30-13.00 Uhr, Fr. 8.30-12.30 Uhr u. 14.00-16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung!

               
      

    
    

   
   

   
    

     
TINA -TOURS                                    

Martina Schwabe

Flughafen-Transfer mit Kleinbus• 
Fahrten für alle Krankenkassen, • 
nur für gehfähige Personen

 
 z.B. zur: - Dialyse
  - Bestrahlung
  - Chemo

Mühlenweg 3
16727 Oberkrämer OT Schwante

Tel.:033055/72992  Funk: 0151/15532883
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Silvia Schüler
Behindertenbeauftragte 
Als Rentner kann man sich bald erst mit 67 
Jahren bezeichnen. Allerdings gibt es für 
drei Personengruppen bestimmten Alters 
noch die Möglichkeit, bis zu sieben Jah-
re früher, also mit 60 Jahren, in Rente zu 
gehen.
Frauen müssen vor dem 1.1.1952 ge-
boren und mindestens 60 Jahre alt sein. 
Außerdem müssen sie eine Wartezeit von 
mindestens 15 Jahren erfüllt haben. Auch 
müssen mehr als zehn Jahre der Pflicht-
beiträge zur Rentenversicherung nach 
dem 40. Geburtstag liegen. Sind diese Vo-
raussetzungen erfüllt, kann schon mit 60 
in Rente gegangen werden, allerdings nur 
mit einem erheblichen Abschlag. Bei einer 
60-jährigen Frau beträgt diese Rentenmin-
derung lebenslang 18% der Bruttorente.
Wer von Arbeitslosigkeit betroffen ist oder 
Altersteilzeit vereinbart hatte, hat ebenfalls 
Aussicht auf einen früheren Renteneintritt, 
wenn auch mit Abschlägen. Allerdings 
wurde hier der Rentenbeginn stufenweise 
von 60 auf 63 Jahre angehoben.
Vertrauensschutz für Arbeitslose
Bei der "Altersrente wegen Arbeitslosig-
keit oder nach Altersteilzeit" gibt es noch 
eine weitere Vertrauensschutzregelung: 
Versicherte, die am 1.1.2004 arbeitslos 
waren oder vor Januar 2004 Altersteilzeit-
arbeit vereinbart haben, können weiterhin 
bereits mit dem 60. Lebensjahr die Ren-
te in Anspruch nehmen. Versicherte, die 
nach dem 31.12.1951 geboren wurden, 
haben auf diese Altersrente aber keinen 
Anspruch mehr. Diese Rente fällt ebenso 
weg wie die »Altersrente für Frauen«.
Frühere Rente auch für Schwerbehinderte
Auch schwerbehinderte Menschen kön-
nen unter Umständen mit 60 Jahren noch 
in Rente gehen – sogar ohne Abschläge. 
Sie müssen bis zum 16.11.1950 geboren 
und am 16.11.2000 bereits schwerbehin-
dert oder berufs- oder erwerbsunfähig 
gewesen sein. In allen Fällen muss eine 
Wartezeit von 35 Jahren mit rentenrecht-
lichen Zeiten erfüllt sein. Dazu gehören 
neben den Beitragszeiten z.B. auch Kin-
dererziehungszeiten. 

Silvia Schüler
Behindertenbeauftragte
Wer von uns hat nicht schon einen Wider-
spruch gegen einen Bescheid eingelegt? 
Wer kennt dabei seine Rechte? 
Ich möchte an dieser Stelle auf Besonder-
heiten des Verfahrens hinweisen.

Entscheidungen der Sozialhilfeträger, der 
Krankenkassen, der Pflegekassen, der 
Versorgungsämter, der Rentenversiche-
rungsträger und anderer Sozialleistungs-
träger unterliegen der Kontrolle durch die 
Sozialgerichtsbarkeit.

Gegen unrichtige Bescheide ist zunächst 
fristgerecht schriftlich Widerspruch beim 
jeweiligen Sozialleistungsträger zu erhe-
ben. Enthält der Bescheid eine schrift-
liche Rechtsmittelbelehrung, ist der Wi-
derspruch innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Bescheids zu erheben. 
Fehlt eine solche Rechtsmittelbelehrung 
kann man innerhalb eines Jahres Wider-
spruch einlegen.
Damit man beweisen kann, dass man 
die Frist eingehalten hat, sollte man den 
Widerspruch per Einschreiben mit Rück-
schein verschicken.

Der Widerspruch muss 
während der Wider-
spruchsfrist noch nicht 
begründet werden. Es 
reicht zunächst aus, 
darzulegen, dass man 
mit der Entscheidung 
des Sozialleistungs-
trägers nicht einver-
standen ist. (Beispiel: 
„Hiermit lege ich gegen 
Ihren Bescheid vom... 
Widerspruch ein. Die 
Begründung dieses Wi-
derspruchs erfolgt ge-
sondert.“)

In der Begründung des Widerspruchs sollte 
man dann möglichst konkret auf die indivi-
duellen Umstände des Einzelfalls eingehen.

Der Sozialleistungsträger wird die Sach- 
und Rechtslage unter Berücksichtigung des 
Widerspruchs erneut überprüfen. Entwe-
der wird dann den Einwänden des Wider-
spruchs Rechnung getragen oder der Wi-
derspruch wird durch einen so genannten 
Widerspruchsbescheid zurückgewiesen.

Gegen Widerspruchsbescheide von So-
zialleistungsträgern kann man Klage vor 
dem Sozialgericht erheben. Enthält der 
Widerspruchsbescheid keine Rechtsmit-
telbelehrung, hat man für die Klage ein 
Jahr Zeit. Ist der Widerspruchsbescheid 
hingegen mit einer Rechtsmittelbelehrung 
versehen, muss die Klage innerhalb eines 
Monats erhoben werden. Die Monatsfrist 
beginnt mit der Zustellung des Wider-
spruchsbescheids.
Da es vor den Sozialgerichten in der ersten 
Instanz keinen Anwaltszwang gibt, kann je-
der Betroffene selbst Klage einreichen und 
auch alleine zur mündlichen Verhandlung 
erscheinen. Im Fall der gesetzlichen Be-
treuung muss der Betreuer tätig werden.

Fazit: Achten Sie genau darauf, ob Ihre 
Bescheide eine Rechtsmittelbelehrung 
enthalten. Oftmals geben die Sozialleis-
tungsträger diese nicht an, in der Hoff-
nung, dass Betroffene keinen Wider-
spruch einlegen, wenn sie nicht auf die 
Möglichkeit des Widerspruchs hingewie-
sen werden. Und wer weiß schon, dass 
sich damit die Frist auf ein Jahr verlängert!

Wenn Sie weitere Fragen dazu oder zu 
einem anderen sozialen Thema haben, 
stehe ich Ihnen nach wie vor telefonisch 
unter 03304/ 253687 oder per E-Mail: be-
hindertenbeauftragte@oberkraemer.de 
zur Verfügung.

Rente mit 60 
auch weiterhin möglich

Informationen zum Widerspruchsverfahren

An dieser Stelle könnte Ihre Anzeige bald erscheinen.
Und das jetzt auch farbig!!!

Anzeigenannahme für die Gemeinde Oberkrämer:
Osthavelland-Druck Velten GmbH,

Luisenstraße 45, 16727 Velten
Montag bis Freitag: 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Tel.: (0 33 04) 39 74-0, Fax: (0 33 04) 39 74 23,
e-mail: osthavelland-druck@kunde.inter.net

Frank Rosendahl
Zimmerei

Lämmerweide 9
16727 Oberkrämer OT Vehlefanz

Tel./Fax: 0 33 04/20 88 42
Funk: 01 74/8 65 41 74

www.zimmerei-rosendahl.de
info@zimmerei-rosendahl.de

Taxibetrieb
Frank Reichhelm
Breite Str. 44
16727 Velten

Autotelefon: 0172/3 93 09 09
Fax: (0 33 04)50 37 75
E-Mail: taxi-velten@gmx.de

• Krankenfahrten für
alle Kassen

• Flughafentransfer
• Vorbestellung

(0 33 04) 50 20 09(

TAXI
www.taxi-velten.de
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Neuerscheinungen in Ihren Bibliotheken

DVDs

• Eclipse – Bis(s) zum Abendrot

Sachliteratur:

• H.-P. Tiemann: Klasse(n) Sketche, 
die begeistern!

• H.-P. Tiemann: Mehr fetzige Schuls-
ketche Bd. 2

• H.-P. Tiemann: Neue fetzige Schuls-
ketche

• B. Schnepf: Das Handy-Käppchen (4 
Theaterstücke vom Märchen bis zum 
Kararett)

• F. X. Fiedl: Handbuch Sketche für die 
Grundschule

• Rad- und Wanderkarte Kremmener 
Umland

• Radwander- und Freizeitkarte 
Berliner Umland und Übersichtskarte 
Brandenburg

Jugendbücher

• Kerstin Gier: Smaragdgrün
• Jenny-Mai Nuyen: Nijura – Das Erbe 

der Elfenkrone
• Jonathan Stroud: Bartimäus – Der 

Ring des Salomo
• Dieter Winkler: Die Stunde des roten 

Drachen
• Gunter Steinbach: Black Beauty  

Romane

• Dieter Forte: Das Haus auf meinen 
Schultern

• Tess Gerritsen: Totengrund
• Elizabeth Gilbert: Eat, Pray, Love
• Dieter Moor: Was wir nicht haben, 

brauchen Sie nicht
• Lisa Jackson: Cry – Meine Rache ist dein 

Tod 

Kinderbücher
• Ulf Blanck: Jagd durch Berlin
• Suzanne Collins: Gregor und die 

graue Prophezeiung
• Kathryn Lasky: Die Entführung (Die 

Legende der Wächter Bd. 1)
• Kathryn Lasky: Die Wanderschaft 

(Die Legende der Wächter Bd. 2)
• Kathryn Lasky: Die Rettung (Die 

Legende der Wächter Bd. 3) 

Diese und andere Neuigkeiten gibt es auch 
auf www.oberkraemer.de – Bibliotheken. 
Hier können  Bibliotheksbenutzer mit 
Hilfe Ihres Bibliotheksausweises Medien  
verlängern und vorbestellen.
Wer über diesen Ausweis noch nicht verfügt: 
Herzlich willkommen in Ihren Bibliotheken.
(Genauere Informationen entnehmen Sie 
dazu bitte dem Punkt Satzungen auf der 
Homepage.)

Spaß an der deutschen Sprache - Freude am Lesen - ein Leben lang
Elternhaus – Bibliothek – Kita – Schule – Elternhaus

Wir können Ihnen Informationen geben, wenn Ihr Kind…
•  sich die Buchstaben nicht merken kann
•  geübte Wörter immer wieder falsch spricht / schreibt / liest
•  sich nicht genug konzentriert
•  keine Freude am Lesen hat und deren Folgen

Gastredner:  
Claudia Schülzky Projekt „Deutschland liest vor“
Margot Deetz  Bibliothek Oberkrämer – Lesefrust – Leselust

Saskia Krahn  Hortleiterin – verantwortlich für Sprachstands-
  erhebung; schon mit den Jüngsten die Sprache 
  erleben; einfache Tipps fürs Elternhaus und
  kurze Ausführungen über das Sprachförder-
  programm in der Kita
Birgit Gröbe Lehrerin – verantwortlich an der Nashorn-
  Grundschule zum Thema Lese- Rechtschreib-
  schwierigkeit (LRS)

Der Infoabend findet Montag, den 28. März 2011 um 19:00 Uhr 
in der „Nashorn-Grundschule-Vehlefanz“ statt.
Um verlässliche Rückmeldung zur Teilnahme wird gebeten! Dafür 
liegen Rückmeldezettel in Ihrer Einrichtung (Kita/Schule) bereit.

Bibliothek und Kultur 2011

Einladung zum Infoabend 
„Spaß an der deutschen Sprache - Freude am Lesen“

• Freitag, 27.05.2011 um 19:00 Uhr in der 
Scheune Bötzow (Gehöft Fam. Eicken-
horst Dorfaue 6A) Konzert mit der Band 
„The Hot Nachos“ 
Eintritt: 6,- € im Vorverkauf in den 
Bibliotheken / 8,- € Abendkasse

• Montag, 30.05.2011 um 16:00 Uhr im 
Rahmen „Deutschland liest vor“ in der 
Vehlefanzer Bibliothek der Schauspieler, 
Autor und Bildende Künstler Thomas 
Johannes Hauck für Kinder ab 4 Jahren 
bis 3. Klasse und deren Begleitung
Eintritt frei
Weitere Termine des Projektes 
„Deutschland liest vor“ immer um 
16:00 Uhr in der Vehlefanzer Bibliothek:

28.03.2011 Bilderbuchkino: „Dani und 
die Schultüte“
27.06.2011 Thema Überraschung
29.08.2011 Thema Überraschung
26.09.2011 Thema Überraschung
28.11.2011 Bilderbuchkino „Paco baut 
eine Krippe“

• Freitag, 02.09.2011 um 19:30 Uhr in der 
Bibliothek Vehlefanz
Galerie & Lesung & Jazz; Kollagen & 
Jörn Birkholz: „Deplaziert“ & Wolfgang 
Sack Trio -Eintritt frei-

• Freitag,  09.09.2011 um 19:30 Uhr in der 
„Kulturschmiede Schwante“ 
Norwegen in Bildern und Musik
Eintritt: 6,- € im Vorverkauf in den 
Bibliotheken / 8,- € Abendkasse

• Freitag,  28.10.2011 um 19:30 Uhr in der 
„Kultur- und Kinderkirche Eichstädt“
Konzert mit der Gruppe „Eilean – celtic music“
Eintritt: 6,- € im Vorverkauf in den 
Bibliotheken / 8,- € Abendkasse

• Freitag, 04.11.2011 um 19:00 Uhr in der 
Bibliothek Bötzow
„Frida Kahlo“ – szenische Lesung 
musikalisch umrahmt von Wolfgang 
Sack am Piano (Zur Einführung in das 
Thema empfiehlt es sich, den Film „Frida 
Kahlo“ vorher gesehen zu haben.
Die DVD ist in der Bibliothek ausleihbar.)
Eintritt frei

Weitere Termine der öffentlichen Bibliothek Oberkrämer
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Helga Müller-Schwartz 
Kurz vor Weihnachten wurden bei einer Feierstunde im Landratsamt 
Oranienburg acht Oberkrämer Jugendliche geehrt. Sie wurden 
in Stellvertretung des Landrats Karl-Heinz Schröter von Ludger 
Weskamp, dem Kreisdezernenten für Bildung und Finanzen, für 
ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement in der offenen 
Jugendarbeit in Oberkrämer ausgezeichnet.

Ineka Henning, Yves Grysla, Dario Krecklow, Christian Kracht, Anika 
Johne, Philip Giesen und Isabelle Draeger durften die „Ehrna“, den 
Ehrenamtsnachweis, (eine wichtige Auszeichnung des Kreisju-
gendrings) entgegennehmen. Gleichzeitig mit Franziska Simm hatten 
Dario Krecklow, Philip Giesen und Isabelle Draeger die „JuLeiKa“, die 
Jugendleiter-Karte überreicht bekommen. Für diesen Ausweis haben 
sie freiwillig und zusätzlich zum Beruf, zum Studium oder zur Schule 
in ihrer Freizeit monatelang die Schulbank gedrückt und in den 
Jugendclubs und Sozialeinrichtungen der Gemeinde mitgearbeitet. 
Ineka, Christian, Anika und Yves hatten diesen Ausweis bereits 2009 
erworben. 

Die Jugendleiter-Karte ist eine gewichtige Anerkennung der 
ehrenamtlichen Arbeit dieser engagierten jungen Menschen. Sie 
ist auch ein Leistungsnachweis ihres pädagogischen Könnens 
und Wissens. Die „Juleika“ baut Vertrauen auf bei den Kids, den 
Jugendlichen, deren Eltern und beim Träger der Jugendclubs. 
Sollte Sozialpädagogik die Berufswahl der jungen Menschen sein, 
so versichert die „Juleika“ dem zukünftigen Arbeitgeber, einen 
engagierten, zuverlässigen Jugendlichen mit uneigennütziger 
Einsatzbereitschaft vor sich zu haben. Mit Bildern, Sketchen, Musik, 
Streetdance und Akrobatik wurde die fröhliche Feier für die insgesamt 
26 ausgezeichneten Jugendlichen aus ganz Oberhavel aufgelockert 
gestaltet.

Viel Lob für 8 Jugendliche aus Oberkrämer

(Jugendliche, die 2010 ihren Jugendleiter-
ausweis („JuLeiKa) bekommen haben)

(Jugendliche, die mit dem „Ehrna“ (Ehrenamtsnachweis) 
für besonderes Engagement geehrt wurden)

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe - Frauenfrühstück wird auch  in 2011 fortgeführt!

Silke Taube
Gleichstellungsbeauftragte
In 2010 fanden im Rahmen dieser 
Veranstaltungsreihe zahlreiche Ver- 
anstaltungen zu den verschie-
densten Themen statt.  Wir hatten 
in 2010 Themen wie: dekorative 
Gesichtspflege und Kosmetik, 
Blüten zum Reinbeißen,  Alles 
aus Beeren, Altberliner Musik ‘e  
und wir läuteten im November 
die fünfte Jahreszeit ein. An 
dieser Stelle möchte ich mich 
noch mal recht herzlich bei all 
Jenen bedanken die zum guten 
Gelingen dieser Veranstaltungen 
beigetragen haben.  Auch in 2011 
wird an jeden dritten Dienstag im 
Monat von 10.00 Uhr bis 12 Uhr 
im Haus der  Generationen in 
Vehlefanz das Frauenfrühstück 
stattfinden. Am 18.01.2011  stand 
die Veranstaltung unter dem 
Motto:“ Ach wie ist der Winter 
schööön …“.

Frau Marit Uhlig, Heilpraktikerin aus 
Borgsdorf hielt einen Vortrag über den 
Einklang von Körper, Geist und Seele. 
Trauma nach Unfällen. 
Unter anderem gab sie auch ein selbst 
verfasstes Gedicht zum Winter zu Gehör. 
So wurden spezielle Teemischungen zum 
Kosten angeboten, mit denen man es sich 

im Winter gut gehen lassen kann, um den 
Winter zu genießen. 
Am 15.02.2011 fand bereits das nächste 
Frauenfrühstück statt zum Thema: 
Fasching. 

Die Veranstaltung wird von der  Gleich-
stellungsbeauftragten der Gemeinde 

Oberkrämer und  der Pur g 
GmbH organisiert.

Das Frauenfrühstück im März 
findet am 15.03.2011 statt. Das 
Thema:  „Mode“ wird uns dann 
beschäftigen. Eine Boutique zeigt 
ihre neue Frühlingskollektion im 
Rahmen einer Modenschau! 

Hierzu lade ich recht herzlich 
alle Frauen der Gemeinde 
Oberkrämer, die Interesse haben 
teilzunehmen ein. Wenn sie Zeit 
und Lust haben dann schauen 
Sie doch mal bei uns rein! Wir 
freuen uns auf Sie.

Frau Marit Uhlig (Bildmitte) bei einer Demonstration!

Barbara Ehlert
Farb- und Stilberaterin

Viktoriastraße 19 · 16727 Velten
Tel.: 0 33 04/5022 48

Keine Fehlkäufe mehr
Keinen überfüllten Kleiderschrank
FARB- UND STILBERATUNG ALS GESCHENKIDEE

www.stilberatung-be.de · barbara.ehlert@gmx.de
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Sabine Großmann
SB Hauptamt
Mit einem Sektempfang wurde am 
08.01.2011 die Übergabe der restau-
rierten Vehlefanzer Bockwindmühle an die 
Gemeinde Oberkrämer gefeiert. Mehr als 
hundert Besucher 
erlebten an dem 
Samstag mit, wie 
der Vehlefanzer 
H e i m a t v e r e i n 
seinen Neujahrs-
empfang mit der 
Mühleneröffnung 
feierte.
Das Wahrzeichen 
des Dorfes, das 
sich auch im 
Wappen von 

Vehlefanz als Ortsteil der Gemeinde 
Oberkrämer wiederfindet, ist die einzige 
funktionierende und original erhaltene 
historische Mühle im gesamten Landkreis.

Das technische Denkmal wurde in 
den vergangenen beiden Jahren vom 
Landkreis Oberhavel für 117 000 Euro 
aufwendig saniert. Zum 1. Januar wurde 
die Mühle nach 31 Jahren wieder der 
Gemeinde Oberkrämer übergeben, für 

den symbolischen 
Preis von einem Euro.

Das Denkmal soll 
wieder Anziehungs-
punkt für Touristen 
und Treffpunkt für 
Einheimische werden.

Eröffnung Bockwindmühle und Neujahrsempfang Heimatverein Vehlefanz

Oster-Erlebnis-Tage für Kinder

Das Jugendbegegnungszentrum „Tee-Ei“ in Freiberg veranstaltet vom 25.04.-
29.04.2011 Oster-Erlebnis-Tage. Dieses „Mini-Ferienlager“ lädt Kinder von 7 
bis 10 Jahren zu abwechslungsreichen Tagen ein. Die Mädchen und Jungen 
werden gemeinsam spielen, kochen, Sport treiben und Spaß haben. Auf dem 
Programm stehen Osterbrot backen, ein Ausflug ins Erlebnisbad, Osterbasteln, 
der Besuch eines Tierparks, Bowling, ein Kino-Abend, Lagerfeuer, der Besuch 
eines Abenteuer-Spielplatzes, ein Spiele-Abend sowie ein toller Tagesausflug in 
das Spiele-Erlebnisland „Kuddel Daddel Du“. Der Osterhase hoppelt bestimmt 
auch mal vorbei. Sogar die Übernachtung in Schlafsäcken wird ein Erlebnis.

Infos und Anmeldungen: „Tee-Ei“ Freiberg, Untermarkt 5, 09599 Freiberg,
Tel. 0 37 31 / 3 30 30 oder Tel. 0 37 31 / 21 56 89
www.ferien-abenteuer.info

Dirk Eger
SB Ordnungsamt
Der Klimaschutz ist in den überregionalen 
Medien allgegenwärtig. Insbesondere geht 
es dabei um die Reduzierung umwelt-
schädlicher Treibhausgase. Europaweit 
werden in den Großstädten Umweltzonen 
eingerichtet und die Feinstaubbelas-
tungen wissenschaftlich untersucht, um die 
Menschen vor negativen Belastungen und 
gesundheitlichen Gefahren zu schützen. 

Aber auch in den kleineren Städten 
und Gemeinden wird der Klimaschutz 
thematisiert. Die Gemeine Oberkrämer 
hat hier mit einem absoluten Verbren-
nungsverbot unter freiem Himmel in der 
Ordnungsbehördlichen Verordnung über 
die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung ein klares Signal 

gesetzt. Dabei geht es nicht um das kleine 
Lagerfeuer mit trockenem Kaminholz 
oder das abendliche Grillfeuer. Vielmehr 
musste zurückliegend festgestellt werden, 
dass das unzulässige Verbrennen von 
Gartenabfällen, besonders im Herbst und 
im Frühjahr, durch den einen oder anderen 
Grundstücksbesitzer oder -pächter nach 
wie vor praktiziert wird. Die Übergangs-
regelung, die das Verbrennen von Garten-
abfällen schon damals nur als Ausnahme 
jeweils in einer Woche im Herbst und im 
Frühjahr gestattete, ist bereits seit dem 
Jahr 1998 ausgelaufen.  

Seither sind Gartenabfälle, wie Laub, 
Gras und sonstiger Grünschnitt auf dem 
eigenen Grundstück zu kompostieren 
oder bei zugelassenen Kompostieran-
lagen anzudienen. 
Das unzulässige Verbrennen unter 
freiem Himmel stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar. Das Zuwiderhandeln wird mit 
einem Bußgeld geahndet. Wird durch 
das unzulässige Verbrennen ein Einsatz 
der Feuerwehr ausgelöst, so sind diese 
Kosten ebenfalls durch den Verursacher 
zu tragen.

Diese unangenehmen Folgen sind zu 
verhindern, wenn jeder Gartenbesitzer auf 
seinem Grundstück an den Klimaschutz 
denkt und im Umgang mit seinen Garten-
abfällen richtig handelt. 

Absolutes Verbrennungsverbot in Oberkrämer!
Klimaschutz: global denken – lokal handeln

Wussten Sie, dass die gesetzlichen Leistungen 
im Fall der Pflegebedürftigkeit nur knapp 50 % 
der Kosten abdecken? 

Zu den emotionalen Belastungen kommen so 
auch ganz schnell finanzielle Probleme – auch 
Ihre Kinder sind betroffen und können zum 
Unterhalt herangezogen werden. 

Aus unserer Sicht gibt es dafür nur eine 
Lösung: Private Vorsorge mit der  
IDEAL PflegeRente.

Zögern Sie nicht und fordern Sie am besten 
noch heute Ihr individuelles Angebot an! 

Schleswiger 
Versicherungskontor GmbH
Veltener Straße 21 
16727 Oberkrämer OT Bötzow 
Tel.:  03304/ 522 04 98 
www.pfeiffer.schleswiger.de 

Auf der sicheren Seite – 
auch im Pf legefall. 
Die IDEAL PflegeRente 
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Zensus 2011
Landkreis Oberhavel sucht ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte

Wie viele Kindergartenplätze werden in einer Gemeinde gebraucht? Muss eine Stadt mehr Angebote für Senioren schaffen?  Diese 
und andere wichtige wirtschaftliche und politische Fragen können nur beantwortet werden, wenn verlässliche statistische Daten 
vorliegen. Mit dem Zensus 2011 sollen die vorliegenden statistischen Daten aktualisiert werden.
Zur Unterstützung bei der Durchführung des Zensus 2011 sucht der Landkreis Oberhavel für  den Zeitraum vom 9. Mai 2011 bis 
Ende des Jahres 2011 

Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist, die Befragungen der Einwohnerinnen und Einwohner durchzuführen. Die Erhebungsbeauf-
tragten begehen im Vorfeld die mit ihnen abgestimmten Erhebungsbezirke und kündigen sich schriftlich bei den für die Befragungen 
ausgewählten Personen an. Anschließend suchen sie die zur Auskunft aufgeforderten Personen auf und führen die Befragung mit 
ihnen durch. 
Für diese ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 2,50 € bis zu 15,00 € je befragter Person. Eine 
Befragung dauert ca. 20 Minuten. Für Ihre Aufgabe werden Sie geschult und können sich Ihre Arbeitszeit flexibel einteilen. 

Sind Sie zuverlässig, verschwiegen, volljährig, mobil und flexibel, dann

seien Sie dabei!

Wenn Ihr Interesse geweckt wurde, dann nehmen Sie für diese interessante Tätigkeit Kontakt mit der für Sie zuständigen 
Erhebungsstelle auf. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://zensus.oberhavel.de 

• Erhebungsstelle Oranienburg,  
Berliner Str. 119, 
16515 Oranienburg

umfasst die Stadt Oranienburg, Stadt 
Kremmen, Gemeinde Birkenwerder, 
Gemeinde Leegebruch, Gemeinde 
Mühlenbecker Land und Gemeinde 
Glienicke

Tel.: 03301 / 601 - 7950
E-Mail: Zensus2011.oranienburg@
oberhavel.de

• Erhebungsstelle Hennigsdorf, 
Neuendorf Str. 18a, 
16761 Hennigsdorf

umfasst die Stadt Hennigsdorf, Stadt 
Velten, Stadt Hohen Neuendorf und 
Gemeinde Oberkrämer

Tel.: 03301 / 601 - 7960 
(Achtung: Einwahl 03301)
E-Mail: Zensus2011.hennigsdorf@
oberhavel.de

• Erhebungsstelle Gransee, 
Karl-Marx-Platz 1,  
16775 Gransee

umfasst das Amt Gransee und 
Gemeinden, die Stadt Fürstenberg, 
Stadt Zehdenick, Stadt Liebenwalde 
und Gemeinde Löwenberger Land

Tel.: 03301 / 601 - 7970
(Achtung: Einwahl 03301)
E-Mail: Zensus2011.gransee@
oberhavel.de

Immobilienmarkt Oberkrämer

Gemeindeeigene Wohnungen

Informationen zu freien Wohnungen erhalten Sie von  
Herrn Borchert unter der Telefonnummer (03304) 39 32-40, per 
E-Mail (dirk.borchert@oberkraemer.de) oder persönlich zu den 
Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung in 16727 Oberkrämer, 
Ortsteil Eichstädt, Perwenitzer Weg 2, Zimmer 10. 

Objekt: 1 Zimmerwohnung 
Mittelstraße 1, 16727 Oberkrämer

Ortsteil: Bötzow
Lage: Hochparterre
Ausstattung: Küche mit Fliesenspiegel, gefliestes Bad mit 

Dusche, Fußboden mit Laminat, seperater 
Eingang

Größe:      27,95 m²
Kaltmiete:    200,00 €
Nebenkosten:    100,00 €
Warmmiete:    300,00 €
Bezugsfrei ab: sofort

 Gewerbepark
        Vehlefanz

Verkauf
von Industrie- und 

Gewerbegrundstücken

Gemeinde Oberkrämer
Tel. (0 33 04) 39 32 - 0
www.oberkraemer.de 

DUFLO Textilhanddruck GmbH
Ulrich Kaniok
Wendemarker Weg 47, 16727 Oberkrämer/OT Bärenklau
Tel.: 03304/252295, Fax: 03304/504464

Flockdruck und Farbdruck auf Sport-, Berufs-, Freizeitbekleidung
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Ronny Rücker
Hauptamtsleiter
Die Buchbarkeit von DSL wurde laut 
Auskunft der Deutschen Telekom bis 
Ende 2010 in Oberkrämer weitestge-
hend hergestellt. Die bis vor einigen 
Tagen noch bestehenden technischen 
Probleme in Teilen von Vehlefanz und 
Bärenklau sind zwischenzeitlich beho-
ben und die Buchbarkeit hergestellt.

In den Ortsteile Bärenklau, Bötzow, Eich-

städt, Neu-Vehlefanz und Vehlefanz kann 
nun in den meisten Fällen DSL mit einer 
Bandbreite ab DSL 10.000 gebucht werden. 

Aus vielen Bereichen gibt es auch bereits 
positive Rückmeldungen von Anschluss-
nehmern, die nun wesentlich schneller im 
Internet surfen können. Leider kommt es 
bei der Buchung der Anschlüsse immer 
wieder zu Problemen. Ein Grund dafür 
dürften die noch nicht aktualisierten Da-
tenbanken sein. Daher wird empfohlen, 

für die Buchung 
der Anschlüsse 
den Telekomshop 
in Oranienburg 
zu nutzen. Dieser 
ist telefonisch un-
ter 03301/205920 
zu erreichen. In der 
Bernauer Straße 43 in Ora-
nienburg bemühen sich die Mit-
arbeiter, allen Anschlussnehmern 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

Buchung von DSL in Oberkrämer

zu erreichen. In der 

in Oranienburg 
zu nutzen. Dieser 
ist telefonisch un

Am 16.04.2011 findet das alljährliches Krämerwaldfest von 10.00 
Uhr bis 18.00 Uhr statt.
Veranstaltungsort wird wieder die Waldbegegnungsstätte Wolfs-
lake sein.
Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Eintritt: es wird Eintrittsgeld erhoben!

9. Krämerwaldfest

Uta Garnitz · Beratungsstellenleiterin
Vehlefanzer Straße 19 · 16727 Oberkrämer 

Tel./Fax: 033 04/25 19 64
Termin nach tel. Vereinbarung · Hausbesuche möglich

bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten
und Versorgungsbezügen. Die Nebeneinnahmen aus Überschussein-
künften (z.B. Vermietung, Zinsen) dürfen die Einnahmegrenze von
insgesamt 13.000 € bzw. 26.000 € bei Zusammenveranlagung nicht
überschreiten. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.

Jan Waßerfall
Rechtsanwalt

Versicherungsrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Speditions-/Transportrecht
Forderungsinkasso

OT Schwante
Schilfweg 11

16727 Oberkrämer
Telefon 033055/23 83 42
Telefax 033055/23 83 43
Mobil 0177/5 22 0163

www.wasserfall.com
anwalt@wasserfall.com

Lieber gleich zum Profi,
denn Immobilienkauf und -Verkauf

ist Vertrauenssache!

Matthias Kopp
Tel.: 0 1 77/3 09 70 14

Ich vermittle seit 15 Jahren im Gebiet
der Gemeinde Oberkrämer!
Gern auch Ihr Haus oder
Grundstück an zahlungs-
kräftige Käufer!
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Helga Müller-Schwartz
Donnerstag, 10. März 2011, 19.30 Uhr, 
Haus der Generationen
„Das Kreuz am Kremmener Damm“ 
Vortrag mit Lichtbildern von Prof. Dr. Gerd 
Kley, Schwante, über die Geschichte 
und die Hintergründe einer legendären 
Schlacht im Jahre 1412. Das Kreuz am 
Kremmener Damm erinnert an den Grafen 
von Hohenlohe, der an diesem Ort für den 
ersten Brandenburgischen Markgrafen 
kämpfte und starb. Es geht auch um die 
historische Bedeutung dieses Ereignisses 
für Preußen, die der königliche Architekt 
Friedrich August Stühler mit diesem 
Denkmal dokumentiert. 

Sonnabend, 2. April 2011, 15.00 Uhr
„Frühlingsfest im Heimatverein“
Lieder, Gedichte und Tänze im Haus der 
Generationen, Vehlefanz, Lindenallee 11

Sonnabend, 16. April 2011
„Eröffnung der Mühlensaison“ 
Mitglieder des Heimatvereins in „histori-
sierenden Kostümen“ servieren von 11.00 
bis 16.00 Uhr Kaffee und Kuchen an der 
Vehlefanzer Mühle. 

Dienstag, 10. Mai 2011
Tagesausflug nach „Brandenburg, Mötzow 
und Ketzür“; Abfahrt: 8 Uhr am Einkaufs-
zentrum Vehlefanz mit Schwanteland-
Reisen
Das Tagesprogramm bietet eine 
Stadtrundfahrt in Brandenburg mit 
Domführung, eine Schifffahrt auf der 
Seenlandschaft rund um die Stadt bis zum 
Anleger bei Mötzow und anschließend, 
gegen 13.00 Uhr Mittagessen „Spargel 
satt“ im Domstift. Danach ist Zeit zur 
Besichtigung des Ostalgie-Museums und 
der Kunstscheune. Auf dem Heimweg 
wird in Ketzür die Bockwindmühle und die 
außergewöhnliche Dorfkirche besichtigt.
Rückkehr gegen 19 Uhr in Vehlefanz
Kosten (Fahrt, Führungen, Eintritte, 
Schifffahrt, Mittagessen): 40,00 Euro pro 
Mitglied, 42,00 Euro für Nichtmitglieder. 
Anmeldungen und weitere Auskünfte 
ab sofort bei Edda Schönberg 
(03304/34677).

Sonnabend, 30. April 2011, ab 18 Uhr 
ist eine aufregende Walpurgisnacht mit 
Tanz in den 1. Mai geplant. Wer von Rita 
Michaelis (Tel: 503340) ein Hexenkostüm 
braucht, bitte bis 10.04.2011 melden. 

Sonnabend, 19. März 2011, 14.00 Uhr: 
Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen und anschließendem 
Klön-Kaffeenachmittag im Haus der 
Generationen

Obligatorische Veranstaltungen 

Montags, 14 Uhr:
Gymnastik in der Turnhalle der Nashorn-
grundschule

Dienstags, 14 Uhr: 
Kreatives Gestalten im Haus der 
Generationen Interessenten melden sich 
bitte bei Rita Michaelis (Tel: 503340)

Mittwochs: 9 Uhr: 
Die Walker treffen sich am Plattenweg 
hinter dem Kienluch (Info: Edeltraut 
Höpfner, Tel: 209564)

Mittwochs: 14.45 Uhr:
Singen die „Vehlefanzer Amseln“ im Haus 
der Generationen. Wer mitsingen möchte: 
einfach kommen.

Mittwochs, 16 Uhr, alle 14 Tage, 
Kartenspielen (Rommée) das nächste 
Mal am 16. März. Haus der Generationen. 
Wer gerne Karten spielt, ist herzlich 
willkommen. 

1. Donnerstag im Monat, 17,00 Uhr, 
Fotogruppe, Haus der Generationen

2. Donnerstag im Monat, 16,00 Uhr, 
Kegeln in Paaren, Sportgaststätte

3. Donnerstag im Monat, 14.30 Uhr, 
Klönkaffeenachmittag, im Haus der 
Generationen. Bitte Aushänge in den 
Schaukästen beachten. 

Der letzte Donnerstag im Monat 
gehört von Frühjahr bis Herbst den 
„Vehlefanzer Pedalrittern“ und ihren 
Fahrradtouren. Infos im Aushang und in 
der Zeitung.

Freitags, 17.30 Uhr: 
Basteln und Werken für Jung und Alt 
im Haus der Generationen. Anleitung 
und Hilfestellung an Maschinen und 
Werkzeugen. Informationen bei Dieter 
Gerke, Tel: 502825.

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
Helga Müller-Schwartz, 
Tel: 03304/522601

Termine des Heimatverein Vehlefanz e.V.
Öffentliche Veranstaltungen zwischen März und Juni
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Im Gemeindezentrum Neu-Vehlefanz, Dorfplatz 2 wurden die 
Toiletten umgebaut und im Zuge dieser Baumaßnahme eine 
behindertengerechte Toilette eingbaut.
Des Weiteren wurde die Küche neu gestaltet. Die Arbeiten sollten 
bis Anfang März fertiggestellt sein.

Nancy Schimpf
SB Hauptamt

Die Broschüre wird in enger 
Zusammenarbeit zwischen uns 

als Verwaltung und der Osthavelland-
Druck Velten GmbH erstellt und soll ein 
interessantes Werk für die Bewohner, 
Nachbarn und Gäste Oberkrämers 
darstellen.

Die kostenlose Broschüre wird voraus-
sichtlich Ende dieses Jahres erscheinen 
und geht dann zuerst allen Haushalten zu. 
Sie wird anschließend in der Verwaltung 
ausgelegt.

Die Broschüre bietet u. a. Informationen aus 
folgenden Bereichen an:

• Vorstellung Ortsteile der Gemeinde 
Oberkrämer, einschließlich ihrer Ortsvor-
steher und Ortsbeiräte

• Informationen zu unserer Gemeindever-
waltung und -vertretung

• Partnergemeinde Kotun
• Kindertagesstätten und Schulen, Kinder- 

und Jugendbetreuung;
• Kultur, Tourismus und Ausflugsziele;
• Vereine, Sport, Freizeit;
• Soziales/Gesundheit, Religiöse Einrich-

tungen;

• Wirtschaft;
• Behörden, Entsorgung, Versorgung;
• Kartenmaterial 

Die umfangreiche farbige Ausgabe wird 
insbesondere durch Werbepartner der 
Region finanziert. Damit die Erstellung 
realisiert werden kann, bitten wir auch 
um Ihre Mithilfe. 
Bei Interesse können Sie sich gern 
direkt an die Osthavelland-Druck Velten 
GmbH (Telefon: 03304/39740, E-Mail: 
osthavelland-druck@kunde.inter.net).

Eine neue Gemeindebroschüre 
der Gemeinde Oberkrämer soll entstehen.

Informationen aus dem Bauamt

1. Baumaßnahme 
Gemeindezentrum Neu-Vehlefanz

Die Baumaßnahme der energetischen Sanierung, wie Vollwär-
meschutz der Fassade an der Grundschule in Bötzow, wird in den 
Sommerferien beginnen. Im Zuge dieser Maßnahme wird auch 
eine Schulspeisung neu gebaut, um die jetzigen Begebenheiten zu 
verbessern. Der Standort wird auf der ehemaligen Containerfläche 
sein. Es wir auch beabsichtigt, die Flure sowie den Eingangs-
bereich im alten Schulgebäude zu sanieren.

2. Baumaßnahme 
Grundschule Bötzow

Breitestraße 35 A
16727 Oberkrämer/OT Marwitz

Tel.: 0 33 04 - 50 60 04
Fax: 0 33 04 - 50 30 56
Mobil: 0173 - 362 60 39

Buchhaltungsservice & Unternehmensberatung

Uta Garnitz
Diplom Betriebswirtin (FH)

Vehlefanzer Str. 19 · 16727 Oberkrämer
Tel. 03304 25 19 65 · Fax 03304 5 22 07 26

e-Mail: uta.garnitz888@t-online.de

Buchen laufender Geschäftsvorfälle / Lohnbuchhaltung
Existenzgründer- und Unternehmensberatung

b.b.h.

Mitglied im Bundesverband selbstständiger
Buchhalter und Bilanzbuchhalter
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Dirk Eger
SB Ordnungsamt
In diesen Tagen läuft die Pflege der Straßenbäume auf 
Hochtouren. Die Gemeinde Oberkrämer ist auf Ihren Straßen 
und Plätzen für ca. 3.500 Straßenbäume verantwortlich. 

Insgesamt müssen 80 Straßenbäume aufgrund ihres schlechten 
Zustandes gefällt werden, um so die Verkehrssicherheit 
weiterhin zu gewährleisten. An weiteren 400 Bäumen werden 
Pflegeschnitte zum Entfernen von Totholz und zur Förderung 
des Wachstums notwendig. Der Auftrag zur Durchführung der 
Arbeiten wurde nach einer beschränkten Ausschreibung an eine 
Hennigsdorfer Fachfirma vergeben.

Die Fällungen sind bis zum 28. Februar 2011 aufgrund der 
beginnenden Vegetationsperiode abzuschließen. Die Baumpfle-
gearbeiten werden noch bis zum 01. April 2011 durchgeführt. 

Die Ortsteile Bötzow, Marwitz, Eichstädt und Bärenklau sind 
in einem besonderen Umfang von den baumpflegerischen 
Maßnahmen betroffen. Hier werden die Anlieger für die kurzzeitig 
auftretenden Beeinträchtigungen um Verständnis gebeten. 

Weitere Maßnahmen der Baumpflege und Baumpflanzung für den 
Herbst 2011 sind bereits in Vorbereitung. 
Fragen zum Thema Straßenbäume 
werden im Ordnungsamt unter Tel.: 
03304 / 3932-29 gern beantwortet. 

Information zu Baumpflegearbeiten in Oberkrämer

Waldtraut Röding
Leiterin Ordnungsamt
Regelmäßig, wenn der Schnee getaut ist 
und sich das Frühjahr mit ersten Sonnen-
strahlen ankündigt, kommen die Hinter-
lassenschaften unserer Hundehaltung zu 
Tage. Obwohl Kontrollen der Hundeführer 
durch das Ordnungsamt erfolgen, sind 
auch in diesem Jahr zahllose Haufen 
auf Straßen, Gehwegen und in Anlagen 
zu finden. Als Brennpunkt erweist 
sich aktuell das Areal um Kita/Schule/
Turnhalle/Sportplatz im OT Vehlefanz. 
Offensichtlich ist dieses Gelände der 
ideale „Gassiweg“, kann man sich doch 
dort nur mit erhöhter Aufmerksamkeit 
fortbewegen, sonst läuft man Gefahr, die 
Schuhe nicht nur am Oberleder putzen 
zu müssen sondern auch „Sohlenpflege“ 
betreiben zu müssen. Hundeführer sind 

nach unserer ordnungsbehördlichen 
Verordnung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht 
nur verpflichtet, den Haufen ihres Hundes 
zu beseitigen, sondern auch eine Tüte/
Behälter zur Entsorgung mitzuführen. Bei 
unseren Kontrollen konnten wir feststellen, 
dass diese Tüten mitgeführt werden. Es 
wäre also ein Leichtes, diese Behältnisse 
auch zu nutzen und in der heimischen 
Mülltonne fachgerecht zu entsorgen. 
Gerade unsere Kinder leiden unter der 
Verschmutzung unserer Anlagen, wollen 
sie diese doch zum Spielen nutzen. Bitte 
tragen Sie zu einem sauberen Ortsbild bei, 
indem Sie dafür sorgen, dass die Haufen 
den Abfalltonnen anvertraut werden. Ihr 
Vierbeiner wird es Ihnen danken, ist er 
doch auf diese Weise in der Gemeinde 
gern gesehen.

Waldtraut Röding
Leiterin Ordnungsamt
Ein weiterer Überrest der Winterzeit sind 
Streugutreste. Bitte denken Sie daran, 
dass die Straßenreinigungspflicht auch im 
Winter einiges von den Anliegern verlangt. 
Teilweise konnten wir feststellen, dass die 
Gehwege kaum begehbar sind, da das 
Granulat nicht entfernt wurde. Gerade 
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer 
leiden unter diesen unebenen Flächen, 
Kinderwagen sind kaum voran zu 
bewegen. Weiterhin führen aber auch 
Streugutreste zur Verschlammung der 
Regenabläufe und stellen damit den 
Zweckverband vor zusätzliche, weil 
unnötige, Ausgaben. Bitte tragen Sie 
Sorge für ein sauberes Ortsbild durch 
Beseitigen der „Winterreste“. Das 
aufgenommene Streugut kann durchaus 
in einem Eimer aufbewahrt für die nächste 
Schnee- und Eisperiode genutzt werden. 

Hundekotbeseitigung - Pflicht der Hundeführer Wöchentliche 
Straßenreinigungspflicht

• Vertrieb von Fenstern und Türen • Tischlerarbeiten
aller Art • Service für Hausverwaltungen

Wilhelmstraße 16 • 16727 Oberkrämer/OT Marwitz
Telefon: 0 33 04/50 50 63 · Funk: 0170/550 95 37

+ Fertigparkett
+ Parkett
+ Dielung
+ Kork
+ Laminat
+ komplette Trockenunterböden
+ Farbdielung schleifen

Inhaber:

Siegbert Stange

Lindenstr. 29
OT Marwitz

16727 Oberkrämer
Tel.: 0 33 04/3 37 51

Fax: 0 33 04/38 07 94
Funk: 0172/3 27 77 46

Antennen- u. Elektroservice
- Handwerksbetrieb -

Detlef Dobbertin
OT Bärenklau

Wendemarker Weg 52
16727 Oberkrämer

(u. Fax: (03304) 250 452

Fliesenlegermeister
P. KIEPER

• Ausführen aller Fliesenarbeiten
Komplette Bäder durch Firmen-
vereinigung
Estrich-, Maurer- und Putzarbeiten
Kostenloses Angebot, fachliche
Beratung und Planung
Reparaturen und Kleinaufträge

Gartenweg 19 · 16727 Oberkrämer OT Schwante
Tel. (033055) 2 18 78 · Funk 0171/813 90 07

e-mail: fliesenkieper@aol.com
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Erika Kaatsch
Seniorenbeauftragte
Für das Jahr 2011 hat sich der 
Seniorenbeirat Oberkrämer für die Arbeit 
mit Senioren einige Schwerpunke gesetzt.

1. Unsere besondere Aufmerksamkeit 
wird auf das Objekt „Betreutes Wohnen“ 
gesetzt. Die Fertigstellung wird vom 
Investor auf das Jahr 2012 geplant. 
Bewerbungen für die Inanspruchnahme 
einer Wohnung kann an folgende 
Adresse gesendet werden.
Michael Bethke 
Seniorenresidenz GmbH 
Auguste-Viktoria-Allee 12/13 
13403 Berlin

2. Der Höhepunkt im Leben der Senioren in 
der Gemeinde Oberkrämer bildet die „18. 
Brandenburgische Seniorenwoche“. 
Diese führen wir am Sonnabend, 
28.05.2011 im Ortsteil Eichstädt hinter 
dem Verwaltungsgebäude durch. Vom 
Inhalt her konzentrieren wir uns auf 
folgende Schwerpunkte:

• Empfang der Gold- und Diaman-
tenpaare im Zeitraum von Juni 
2010 bis Mai 2011. Hierzu bitten wir 
Sie, sobald Sie daran teilnehmen 
wollen, sich telefonisch bei mir unter 
03304/502789, bei Karin Fromm 
unter 03304/201358 oder bei Ihrer 
Seniorenbeauftragten im Ortsteil zu 
melden.

• Rundtischgespräche mit Bundes- 
bzw. Land- und Kreistagsabge-
ordnete über folgende Themen: 
• Herstellung Rentengerechtigkeit 

zwischen Ost - West.
• Einsatz eines Praxisassistenten 

für die gesundheitliche Betreuung, 
besonders in den Ortsteilen ohne 
Arztpraxis

3. Empfang einer polnischen Senioren-
delegation aus dem Parterschafts-
kreis - Gemeinde Kotun.

4. Mit den Senioren und Seniorinnen, die 
aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr die wöchentlich stattfindenden 
Treffen oder andere Veranstaltungen 

besuch können, werden wir eine 
Tagesfahrt mit kulturellem Inhalt 
durchführen sowie zu Weihnachten 
wieder, wie zur Tradition geworden, 
Präsente übergeben.

Für das Jahr 2011 haben wir wieder 
eine Betreuungsperson für Senioren, die 
ohne Pflegestufe sind, aber schon Hilfe 
und Unterstützung brauchen, im Einsatz. 
Dieses Projekt wird durch die PuR GmbH 
Hennigsdorf getragen. Nutzen Sie die 
Möglichkeit und rufen Sie Karin Fromm 
unter der Telefonnummer 03304/201358 
oder 0174/4560915 an. Sie hat den 
Arbeitsplatz im „Haus der Generationen“ 
in Vehlefanz.

Ich wünsche uns eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und viel 
Zufriedenheit im täglichen Leben. Bei 
notwendiger Unterstützung melden Sie 
sich bitte bei uns.

Die Seniorenbeauftragte informiert!
Schwerpunkte 2011

Ronny Rücker
Hauptamtsleiter
(Oberkrämer) Im August 2007 machten 
sich die Kommunen Eisenhüttenstadt, 
Hennigsdorf, Kremmen, Neuruppin, Ober-
krämer, Oranienburg und Teltow gemein-
sam mit dem Institut für angewandte Fa-
milien-, Kindheits- und Jugendforschung 
(IFK) e.V. auf den Weg, ein Qualitätsma-
nagementsystem für Kindertagesstätten 
zu entwickeln. Bereits in der Entwick-
lungsphase erfolgte die Einführung in den 
Kindertagesstätten der Gemeinde Ober-
krämer. Nachdem die Erarbeitung bereits 
zum 31. Juli  2009 abgeschlossen war, 
liegen nun die Ergebnisse vor.

Dass die Überprüfung der pädagogischen 
Qualität in der Kindertagesstätte erfolgen 
soll, dazu hat sich das Land durch die Än-
derung des Kindertagesstättengesetzes 
eindeutig bereits im Jahr 2007 bekannt. 
Die Umsetzung wurde jedoch den einzel-
nen Kitas überlassen. Um dem nachzu-
kommen wurde das Kommunale Netzwerk 
für Qualitätsmanagement in der Kinderta-
gesbetreuung (KomNet-Quaki) gegrün-
det. Die Kommunen Eisenhüttenstadt, 
Hennigsdorf, Kremmen, Neuruppin, Ober-
krämer, Oranienburg und Teltow und das 
IFK verfolgten kein geringeres Ziel, als die 
Entwicklung eines multiperspektivischen 

Systems zur Erfassung und Förderung der 
Qualität in der Kindertagesbetreuung. Die 
Kitas sollten demnach aus den verschie-
densten Blickwinkeln überprüft werden. 
Dabei ging es den kommunalen Trägern 
der Kindertagesbetreuung jedoch nicht 
nur um die Überprüfung, sondern  vor al-
lem auch um die Förderung der Qualität in 
der jeweiligen Einrichtung. Denn nur, wer 
seine Schwächen auch kennt, kann aktiv 
an ihnen arbeiten. Dabei waren sich alle 
der Gesamtverantwortung von Träger und 
Einrichtung bewusst.

Seit Februar des Jahres 2010 ist dieses 
Qualitätsmanagementsystem ein fester 
Bestandteil der pädagogischen Rahmen-
konzeption der Gemeinde Oberkrämer. 
Anlässlich der Gemeindevertretersitzung 
am 24.02.2011 wurden 
nun die Qualitätssiegel 
an die Kita „Zum lustigen 
Bärenvölkchen“, „Traum-
zauberbaum“, „Zwergen-
land“, „Storchennest“, 
„Sonnenkäfer“ verliehen.
Herr Prof. Dr. Sturz-
becher, der das Quali-
tätsmanagement- und 
Förderungssystem fe-
derführend mit den Kom-
munen entwickelt hatte, 

wies darauf hin, dass die Messlatte für 
das Erreichen des Siegels sehr hoch ge-
legt sei. Die Erfüllung alle Kriterien sei so-
mit sehr anspruchvoll und zeuge von einer 
überdurchschnittlichen Qualität.
Auch der Bürgermeister Peter Leys be-
dankte sich bei allen Kindertagesstätten 
der Gemeinde Oberkrämer für die sehr 
gute Arbeit. Er brachte seine Überzeu-
gung zum Ausdruck, dass auch die Ein-
richtungen, die in diesem Turnus das Sie-
gel nur sehr knapp nicht erreicht haben, 
dies im nächsten Turnus erhalten werden. 

Zwischenzeitlich hat das KomNet einen 
regen Zuwachs auf insgesamt 16 Kom-
munen zu verzeichnen. 

Qualitätssiegel übergeben
Oberkrämer überprüft und fördert die Qualität in der Kindertagesbetreuung
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Die Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde  
Oberkrämer lädt zur diesjährigen  

Frauentagsfeier in der Marwitzer Turnhalle ein.

Das Motto in diesem Jahr lautet „ Trendy – Fun and more!“.

Datum: 12.03.2011
Einlass: ab 14.00 Uhr

Beginn: 14.30 Uhr

Es erwartet sie ein buntes Programm, 
unter anderen auch mit einer Modenschau!

Musik zum Tanzen und vieles mehr.  

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Ende gegen 19.00 Uhr.

Velten 0 33 04/50 21 21
Rosa-Luxemburg-Str. 17 b

preisgünstig und leistungsstark
Mo - Do: 9 - 18 Uhr, Fr: 9 - 12 Uhr           Inh. Uwe Piechaczek

Telefonnr.: 0 33 04 /200 774

Christine Jänsch

Vehlefanz • Lindenallee 76 • 16727 Oberkrämer

✰ Kosmetik
✰ Nagelstudio
✰ Med. Fußpflege

(auch Hausbesuch)
✰ Solarium




